
  

 

Nutzungsregeln für den Messenger 
in Phasen des Präsenzunterrichts 

 
Grundsätzliches 
Der Messenger ist in erster Linie ein Kommunikationsmittel, das der Information und 
nicht der Unterhaltung dient, d. h. es sollen lediglich auf den Unterricht bezogene 
Informationen zwischen Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften 
ausgetauscht werden. Des Weiteren ist er ein Sprachrohr der Schulleitung, die über den 
Messenger Termine, Ankündigungen und Informationen bekannt gibt bzw. weiterleitet. 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler!  
Wir als Schule haben den Messenger als Kommunikationsplattform eingeführt, um einen 
unkomplizierten Informationsaustausch zwischen Schülerinnen und Schülern sowie 
Lehrkräften zu ermöglichen.  
 
Folgende Nutzungsmöglichkeiten sind vorgesehen: 

1. Versenden von Informationen von Lehrkräften an die Unterrichtsgruppe 
2. Austausch innerhalb der Unterrichtsgruppe 
3. Kommunikation zwischen der Lehrkraft und einzelnen Schülern 
4. Kommunikation zwischen Schulleitung/-verwaltung und Schülern 

 
Dabei gilt: 

 Die Nutzung des Messengers erfolgt nach Absprache zwischen Lehrkraft und 
Unterrichtsgruppe. 

 Alles, was im Präsenzunterricht geklärt werden kann, soll auch dort geklärt 
werden, so dass die Anzahl der Nachrichten überschaubar bleibt.  

 Lehrkräfte geben im Messenger keine private Nachhilfe!  
Dies gilt auch, wenn die betroffene Schülerin/der betroffene Schüler aus 
gesundheitlichen Gründen den Unterricht verpasst hat. 

 In den Messenger gehören nur Fragen, die die Schule bzw. den Unterricht 
betreffen, d. h. private Unterhaltungen zwischen Schülerinnen und Schülern 
sollten nicht im Messenger geführt werden. 

 Alles, was nur eine Klasse bzw.  nur einen Kurs betrifft, wie beispielsweise Fragen 
nach Hausaufgaben oder Terminen, gehört in die Unterrichtsgruppe, nicht in die 
Jahrgangsgruppe. 

 
Speziell für Q1 und Q2 gilt: 

 Krankmeldungen für Kursarbeiten erfolgen grundsätzlich unabhängig vom 
Messenger telefonisch im Sekretariat. 

 
 

Für den Fall einer Schulschließung oder angeordneten Quarantäne gelten andere 
Nutzungsregeln, die zu gegebener Zeit veröffentlicht werden. 

 


